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Beschlussregister der 
 Rettungshundestaffel Lingen/Emsland e.V. 

Stand: 18.05.2026 

Lfd. 
Nr. 

Datum / 
Gremium TOP Beschluss Bemerkung 

87 23.04.2026 
(EVS) 

5 Die Geschäftsordnung der Rettungshundestaffel gilt in 
der überarbeiteten Fassung vom 23.04.2026. 

hebt Beschluss 
Nr. 56 auf 

86 12.03.2026 
(EVS) 

5 Die Mitnahme von Kindern zu Staffelveranstaltungen 
und Trainings wird jeweils im Einzelfall entschieden. 
Eine Altersbeschränkung wird nicht pauschal 
vorgegeben. Die Erziehungsberechtigten haben für 
jeden Termin eine Haftungserklärung zu unterzeichnen. 

 

85 12.03.2026 
(EVS) 

5 Künftig sollen theoretische und praktische Schulungen 
zu Karte/Kompass/GPS wieder jährlich stattfinden.  

 

84 12.03.2026 
(EVS) 

5 Umbenennung der Geschäftsstelle erfolgt erst nach 
der nächsten Mitgliederversammlung.  

 

83 12.03.2026 
(EVS) 

5 Zubehör für die neue Drohne wird angeschafft, eine 
Auflistung dazu erfolgt. 

 

82 12.03.2026 
(EVS) 

5 Bestellungen von Materialien aller Art erfolgen 
ausschließlich über die 1. und 2. Vorsitzende. Diese 
Aufgabe kann in Einzelfällen an Staffelmitglieder 
übertragen werden. 

 

81 15.02.2026 
(JHV) 

14 Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert. 
 

80 15.02.2026 
(JHV) 

13 Die vorgeschlagene Namensänderung „BRH 
Rettungshundestaffel Emsland e.V.“ wird nicht 
durchgeführt, da die erforderliche 3/4-Mehrheit nicht 
erreicht wurde. 

 

79 07.01.2026 
(EVS) 

5 Ein Eintritt in die Drohnengruppe ist nur Mitgliedern 
ohne oder mit geprüftem Hund gestattet. 

 

78 07.01.2026 
(EVS) 

5 Zwei Fördermitgliedschaften in der 
Reservistenkameradschaft werden eingerichtet. Die 
Kosten übernimmt die Staffel. 
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77 07.01.2026 
(EVS) 

5 Testweise wird ein Plüschhund zur besseren 
Außendarstellung bei Veranstaltungen angeschafft. 

 

76 07.01.2026 
(EVS) 

5 Im Jahr 2026 wird eine MT-Prüfung zugelassen. hebt Beschluss 
Nr. 75 auf 

75 29.10.2025 
(EVS) 

5 Im Jahr 2026 wird keine MT-Prüfung durchgeführt. aufgehoben durch 
Beschluss Nr. 76 

74 29.10.2025 
(EVS) 

5 Zwei Tankkarten (MTW und ELW) werden eingeführt. Es 
fallen keine Grundgebühren an; die Kosten betragen 1 % 
des Brutto-Tankbetrags. 

 

73 20.05.2025 
(EVS) 

5 Prüfungsgebühren für die Begleithundeprüfung 
werden künftig nicht mehr erstattet. 

 

72 09.02.2025 
(JHV) 

20 b Die Weihnachts-Tombola wird weiterhin durchgeführt. 
 

71 09.02.2025 
(JHV) 

20 a Für Mantrailer wird alle drei Jahre ein Zuschuss in Höhe 
von 150 EUR für knöchelumschließende 
Trekkingschuhe gewährt, sofern die liquiden Mittel es 
zulassen. 

 

70 09.02.2025 
(JHV) 

16 Die Delegierten der Staffel sollen am Verbandstag den 
Änderungen der Prüfungsordnung zustimmen. 

 

69 09.02.2025 
(JHV) 

15 Neue GPS-Geräte und GPS-Halsbänder für die Staffel 
werden angeschafft. Die Anschaffungskosten in Höhe 
von 6.600 EUR werden freigegeben. 

 

68 09.02.2025 
(JHV) 

14 Die Beschlüsse vom 13.02.2011 (Haix) und 05.02.2017 
(S3-Einsatzstiefel) werden aufgehoben. Jedes Mitglied 
kann alle fünf Jahre einen Zuschuss bis zu 250 EUR für 
neue Einsatzstiefel beantragen. Die Einsatzstiefel 
müssen der Sicherheitsklasse 3 (S3-Stiefel) 
entsprechen und die Grundfarbe schwarz haben. Falls 
der BRH die Anforderungen an persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) in Bezug auf Einsatzstiefel im 
Bereich Trümmer anpasst, gelten diese als 
Mindestvorgabe. Der Zuschuss wird nur gewährt, 
solange liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die 
Erstattung erfolgt nach Vorlage der Rechnung und des 
Zahlungsnachweises in Höhe der tatsächlichen Kosten, 
maximal bis 250 EUR. 

hebt Beschluss 
Nr. 21 und Nr. 33 
auf 

67 09.02.2025 
(JHV) 

12 35 Sets neuer Einsatzkleidung werden bestellt. Die 
notwendigen Mittel werden aus dem Jahr 2024 erneut 
freigegeben und um 5.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht. 

ergänzt / 
konkretisiert 
Beschluss Nr. 62 

66 17.09.2024 
(EVS) 

6 Die Rücknahme der Kündigung von Frau Christel Ester-
Sommerfeld wird nicht anerkannt. 

 

64 28.05.2024 
(EVS) 

9 Es ein Aufnahmestopp für neue Mitglieder aufgrund der 
hohen Anzahl an Hunden in Ausbildung. 
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62 11.02.2024 
(JHV) 

14 m Bei nicht gravierenden Änderungen auf dem 
Verbandstag wird den Mitgliedern der Staffel ein neuer 
Satz Einsatzkleidung zur Verfügung gestellt, bestehend 
aus Jacke, Hose, Weste und, wenn lieferbar, 
Softshelljacke. 

 

61 11.02.2024 
(JHV) 

14 k Der Kauf des Objektes „Haus am Wehr“ wird 
abgelehnt. 

 

60 11.02.2024 
(JHV) 

14 b Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert. 
 

59 11.02.2024 
(JHV) 

14 a Mitglieder der BRH RHS Lingen / Emsland e.V. können 
für Fahrten im Auftrag der Staffel (Einsätze, Lehrgänge, 
o.ä.; ausgenommen Ausbildungsfahrten) einen Antrag 
auf Fahrtkostenerstattung einreichen. Sofern 
genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen, wird die 
kürzeste Strecke mit 0,30 EUR pro Kilometer 
bezuschusst. Tankbelege werden nicht akzeptiert. 
Fahrten, welche durch den BRH bezuschusst werden, 
können nicht eingereicht werden. 

ändert Beschluss 
Nr. 25 

56 11.04.2023 
(EVS) 

17 Die Geschäftsordnung gilt in der Fassung vom 
11.04.2023. 

aufgehoben durch 
Beschluss Nr. 87 

55 11.04.2023 
(EVS) 

17 Die Staffelkommunikation erfolgt neben Brief und E-
Mail zukünftig wieder über WhatsApp. Die 
Kommunikation der Einsatzgruppe bleibt aus 
datenschutzrechtlichen Gründen weiterhin über 
Threema bestehen. 

hebt Beschluss 
Nr. 47 auf 

54 26.02.2023 
(JHV) 

15 Neubeschaffung ELW  
Die Mitglieder der BRH RHS Lingen/Emsland e.V. geben 
dem Vorstand für die Anschaffung eines neues 
Einsatzfahrzeuges sowie der notwendigen Ausbauten 
(z.B. Sondersignalanlage, Stromversorgung, etc.) einen 
Betrag bis 30.000 EUR von dem zurückgestellten 

 

53 26.02.2023 
(JHV) 

15 Vorstandskleidung  
Die Mitglieder der BRH RHS Lingen/Emsland e.V. geben 
dem Vorstand für die Anschaffung neuer 
Vorstandskleidung einen Betrag bis 2.000 EUR frei. 

 

52 26.02.2023 
(JHV) 

15 MTW-Instandsetzung  
Die Mitglieder der BRH RHS Lingen/Emsland e.V. geben 
dem Vorstand für die Neuinstallation der Elektrik des 
MTWs einen Betrag bis 2.000 EUR frei. 

 

51 05.11.2022 
(EVS) 

5 Jubiläen  
Um die ehrenamtliche Tätigkeit unserer langjährigen 
Mitglieder entsprechend zu würdigen, werden ab sofort 
jeweils zu den Jubiläen nach 10, 20 sowie 25 Jahren 
Präsente in Höhe von 50 EUR gekauft und während der 
Jahreshauptversammlung übergeben. Dieser Beschluss 
gilt soweit genügen liquide Mittel vorhanden sind. 
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50 05.11.2022 
(EVS) 

21 Schwarze Kollektion  
Die schwarze Kollektion ist nur noch für aktive 
Vollmitglieder beziehbar. Für das Jahr 2022 erhalten alle 
aktiven Vollmitglieder ein Poloshirt auf Staffelkosten. 
Die Anwärter in 2022 erhalten nach der Übernahme in 
die Vollmitgliedschaft ein Poloshirt auf Staffelkosten. 
Das Poloshirt, welches auf Staffelkosten gekauft wurde 
ist primär für Staffelveranstaltungen (Präsentationen, 
öffentliche Anlässe,u. ä.) zu verwenden. 

 

49 05.11.2022 
(EVS) 

24 Kinderbetreuungskosten  
Um die Einsatzbereitschaft der Staffel im 
Alarmierungsfall aufrecht zu erhalten, übernimmt die 
Staffel eventuelle Kinderbetreuungskosten bis zu 
maximal 50 EUR pro Einsatz, sofern genügend liquide 
Mittel vorhanden sind. Können drei oder mehr Teams 
zusammengestellt werden, ohne die Kinderbetreuung in 
Anspruch zu nehmen, so entfällt die Kostenerstattung. 
Die Kinderbetreuung wird bis zum vollendeten 12. 
Lebensjahr übernommen. 

 

48 08.11.2021 
(EVS) 

7 PSA Trümmer  
Bei Trainingsgebieten, welche in Divera als TR oder TR / 
FL  
(TR =Trümmer / FL = Fläche) gekennzeichnet sind, ist 
das Tragen der PSA „Trümmer“ zwingend einzuhalten. 
Bsp. GalaBau: In der Waldfläche ist keine PSA 
„Trümmer“ zu tragen und auf dem festen Untergrund ist 
die PSA „Trümmer“ zu tragen. 

 

47 18.05.2021 
(EVS) 

3 Staffelkommunikation  
Die Staffelkommunikation erfolgt ab dem 01.06.2021 
neben Brief und Mail über Threema. WhatsApp wird aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr genutzt. 

aufgehoben 
11.04.2023 

46 19.04.2021 
(EVS) 

9 Anrechenbarkeit von Schnupperkursbeitrag  
Der Schnupperkursbeitrag wird auf den Mitgliedsbeitrag 
des aktuellen Kalenderjahres voll angerechnet. 

 

45 19.04.2021 
(EVS) 

8 Briefköpfe "Corporate Design"  
Alle Vorstandsmitglieder nutzen nur noch die Briefköpfe 
gem. dem "Corporate Design". Diese Briefköpfe 
befinden sich in der Cloud. 

 

44 19.04.2021 
(EVS) 

6/7 Office 365 / Staffeldokumente  
Zukünftig wird das Office 365 Paket für die Staffel 
genutzt. Jedes Vorstandsmitglied hat somit das aktuelle 
Office-Paket und alle Staffeldokumente werden in der 
Cloud (One-Drive) gesichert. Somit ist gewährleistet, 
dass jedes Vorstandsmitglied auf die Dateien zugreifen 
kann und immer auf dem aktuellsten Stand ist. 

 

43 28.02.2021 
(EVS) 

3 Protokolle / Info an alle Staffelmitglieder  
Die Protokolle der VS-Sitzungen wurden bislang nur an 
den 1. Vors. übergeben. Zukünftig werden die Protokolle 
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an alle Vorstandsmitglieder ausgegeben. Außerdem 
wird zukünftig von jedem Protokoll Auszüge in einer 
"Infomail" an alle Staffelmitglieder geschickt. 

42 21.02.2021 
(JHV) 

12 Mantrailer und Backup Schuhwerk  
Der Beschluss vom 09.02.2020 wird aufgehoben. 

 

41 21.02.2021 
(JHV) 

12 Mantrailer und Backup Schuhwerk  
Mantrailer und Backup müssen im Einsatz mindestens 
knöchelhohe, feste Schuhe tragen, das Tragen von 
Schuhe der Sicherheitsklasse 3 ist hier nicht 
verpflichtend. 

 

40 09.02.2020 
(JHV) 

13 Mantrailer und Backup  
Schuhwerk Mantrailer und Backup dürfen auch im 
Einsatz knöchelumschließende feste Schuhe der 
Sicherheitsstufe 3 tragen. 

aufgehoben 
21.02.2021 

39 09.02.2020 
(JHV) 

13 Hundeunfallversicherung  
Die Staffel schließt eine Hundeunfallversicherung ab. 

 

38 09.02.2020 
(JHV) 

11 Nutzung MTW für Lehrgänge  
Mitglieder können für Lehrgänge den MTW nutzen; 
Betriebskosten werden durch die Staffel getragen. 
Betriebskosten sind per Beleg nachzuweisen. Der LB 
kann den MTW ebenfalls nutzen. 

 

37 04.02.2018 
(JHV) 

12 Anschaffung Sondersignalanlage  
Die Mitglieder der RHS Lingen/Ems geben dem Vorstand 
für die Anschaffung und Einbau einer 
Sondersignalanlage für den ELW 7000€ frei 

 

36 Mai 2017 
(E-Mail-
Abfrage) 

 
Anschaffung Anhänger  
Hiermit genehmige ich dem Vorstand der RHS Lingen, 
einen Anhänger im Wert von max. 5000€ zu kaufen 

 

35 05.02.2017 
(JHV) 

14k Geschäftsstelle  
Die Mitglieder beschließen eine Geschäftsstelle bei der 
Kassenwartin Karin Dietrich einzurichten. 

 

34 05.02.2017 
(JHV) 

14f Anhängerführerschein  
Der Gesamtvorstand darf ein Mitglied bestimmen, dass, 
mit einem Zuschuss von 250€ aus der Staffelkasse, den 
Anhängerführerschein machen darf/sollte. 

 

33 05.02.2017 
(JHV) 

14d S3-Einsatzstiefel  
Alle 5 Jahre gibt es beim Kauf neuer S3-
Sicherheitsstiefel (nicht markenbezogen) 30% des 
Kaufpreises als Zuschuss aus der Staffelkasse. Die 
Stiefel müssen knöchelumschließend und schwarz 
sein! Dieser Bescchluss wurde einstimmig getroffen 
und gilt, solange die Staffelkasse es hergibt oder ein 
anders lautender Beschluss diesen aufhebt 
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32 05.02.2017 
(JHV) 

13 Kündigung Pachtvertrag  
Es wird einstimmig beschlossen, den Vertrag mit 
Lübben zu kündigen 

 

31 Nov. 2016 
(E-Mail-
Abfrage) 

 
Anschaffung MTW  
Hiermit bestätige ich, dass der geschäftsführende 
Vorstand der RHS Lingen/Ems über eine summe von 
7000€ zum Kauf eines neuen Einsatzfahrzeugs verfügen 
darf 

 

30 07.02.2016 
(JHV) 

13 Vereinsheim  
Durch einstimmigen Beschluss wird dem Vorstand volle 
Handlungsfreiheit über die vorhandenen Gelder 
bezugnehmend auf das Vereinsheim gewährt. 

 

29 08.02.2015 
(JHV) 

13 Hundeanzahl beim Training  
Nach erfolgreicher Huaptprüfung darf der 
Rettungshundeführer einen weiteren Hund in 
Ausbildung nehmen, jedoch nicht mehr als 3 Hunde 
führen 

 

28 09.02.2014 
(JHV) 

11 Kassenprüfer  
Fallen vor/ ur Kassenprüfung 2 der 3 beauftragten 
Kassenprüfer aus, ist der verbliebene Kassenprüfer 
ermchtigt einen neuen 2. Kassenprüfer zu beauftragen 

 

27 10.02.2013 
(JHV) 

11 Ausgaben über 1000,00€  
Zukünftig werden Sammelmails bei Ausgaben über 
1000,00€ verschickt, um nicht jedes Mal eine 
Mitgliederversammlung machen zu müssen. 

 

26 12.02.2012 
(JHV) 

13 Trainingsplan  
Steuerung des Trainings, insbesondere 
Trainingsfestsetzung, Samstag oder Sonntag, obliegt 
dem Vorstand. 

 

25 12.02.2012 
(JHV) 

11f Fahrtkostenerstattung (beachte 29.11.2008)  
Aufgrund gestiegener Spritpreise beschließt die Staffel 
einstimmig die Anhebung der km-Pauschale. Für 
Fahrten mit dem PKW 15ct/km, für das Einsatzfahrzeug 
20ct/km 

geändert durch 
Beschluss Nr. 59 

24 12.02.2012 
(JHV) 

11a Einsatzkleidung  
Die Kosten der neuen Einsatzkleidung und die Kosten 
für die neuen Softshelljacken (eine pro Mitglied) werden 
über die Staffel bezahlt. Nachbestellungen sind 
jederzeit möglich. 

 

23 08.08.2010 
(EVS) 

4 Neue Handkasse  
Günter führt seit dem 27.07.2011 eine Handkasse. 
Hiermit sollen zu Karins Entlastung insbesondere 
Überweisungen von Kleinbeträgen vermieden werden 

 

22 01.06.2011 
(EVS) 

4a Kalender  
Alle sind aufgefordert künftig zumindest ihren Namen 
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einzutragen und dann abzuspeichern. Die Wahl-Option 
'Wenn's sein muss' soll künftig dazu genutzt werden, 
darauf aufmerksam zu machen, dass man noch einen 
Kommentar zu seinem Beitrag gemacht hat. 

21 13.02.2011 
(JHV) 

10 Haix  
Es wurde beschlossen auf die von der Staffel 
propagierten Haix-Stiefel einen Zuschuss in Höhe von 
50€ zu geben. 

 

20 13.02.2011 
(JHV) 

10 Fotos auf der Homepage  
Die Staffel beschließt, das Fotos für die Homepage bei 
Picasa od. ähnlichem Anbieter außerhalb des 
Homepage-Servers gespeichert werden dürfen. 

 

19 10.11.2010 
(EVS) 

3 Versicherungsbeiträge  
Es wurde beschlossen, die Beitragserhöhung an alle 
Versicherten weiterzugeben. 

 

18 09.06.2010 
(EVS) 

6a Verfügungsberechtigung beim Kauf von 
Kleinmaterial  
Der Platz- und Gerätewart hat bis auf weiters 
Verfügungsberechtigung zum Kauf von Kleinmaterial im 
Wert von 30€. Er führt darüber eine Liste und sammelt 
Quittungen. 

 

17 09.06.2010 
(EVS) 

3 GO  
Es wurde eine neue, geänderte GO beschlossen (Juni 
2010). Insbesondere müssen die Auffrischimpfungen ab 
sofort dem AL unaufgefordert gemeldet werden. 

 

16 13.03.2010 
(JHV) 

Sonst. Einsatzfahrtkosten  
Die Fahrtkosten zum einsatz werden in Zukunft ab zu 
Hause gerechnet bis Einsatzauto der Treffpunkt (in 
Verbindung mit Beschluss vom 29.11.2008 

 

15 08.03.2009 
(JHV) 

Sonst. Beiträge  
Mitgliedsbeitrag 60€, Familienmitgliedschaft 90€, mit 
höchstens 2 Hunden pro HF, Jugendliche 30€, mit 
höchstens 2 Hunden pro HF, Jugendliche 

 

14 29.11.2008 
(MV) 

5 Nr. 
3 

Fahrtkostenerstattung  
Die Staffel zahlt einen Fahrtkostenzuschuss von 
10ct/km für Einsatzfahrten, für diejenigen, die mit dem 
eigenen Fahrzeug fahren müssen. Absprache jeweils 
am Treffpunkt. Die Bescheinigungen hierfür gibt es beim 
jeweiligen ZF. Fahrten zum Treffpunkt sind nicht 
eingeschlossen. 

 

13 28.05.2008 
(EVS) 

6f Impfschutz  
Laut Prüfungsordnung des BRH ist der Nachweis eines 
gültigen Tollwut-Impfzeugnisses entsprechend den 
Bestimmungen der Tollwutschutzverordnung… sind auf 
Verlangen dem PL vorzulegen. Der HF verpflichtet sich, 
seinen Hund gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose und 
Parvovirose gemäß tierärztlicher Vorschrift und je nach 
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Impfstoff so impfen zu lassen, dass ein ständiger 
Impfschutz besteht. Der Impfschutz ist jährlich 
gegenüber dem Verein nachzuweisen. Auszug aus der 
Satzung der RHS Lingen Hunde, die am Übungsbetrieb 
teilnehmen, müssen haftpflichtversichert, geimpft 
(SHLP + T) und gechipt oder tätowiert sein. 

12 28.05.2008 
(EVS) 

3 Veröffentlichungen im Mitgliederbereich unserer HP  
Die Satzung und die Geschäftsordnung, sowie eine 
aktuelle Beschlussliste werden in unserer HP im 
Mitgliederbereich veröffentlicht. 

 

11 27.01.2008 
(MV) 

7 Untervermietung des Platzes  
Der Vorstand ist ermächtigt, den Platz an interessierte 
Hundevereine unterzuvermieten. 

 

10 28.10.2006 
(MV) 

7 Kenndecken  
Bei Auftreten in der Öffentlichkeit nur noch neue 
Kenndecken verwenden. 

 

9 31.05.2006 
(MV) 

Sonst. Einsatzkooperation  
Beitritt zur Einsatzkooperation Westfalen Lippe (EWL) 

 

8 29.01.2006 
(JHV) 

6 Anwartschaftsdauer  
Anwartschaft nur noch 1 Jahr 

 

7 29.06.2005 
(MV) 

6 Verkündung neuer Mitglieder  
In der JHV wird die Aufnahme der stimmberechtigten 
Mitglieder offiziell verkündet. Entscheidend für die 
Stimmberechtigung ist aber das Eintrittsdatum des 
Mitglieds 

 

6 29.06.2005 
(MV) 

5 Schnupperkursgebühr  
Für einen 3-monatigen Schnupperkurs müssen 90€ 
gezahlt werden, von denen bei Eintritt in die Staffel als 
Mitglied auf Probe 60€ angerechnet werden. 

 

5 14.07.2004 
(EVS) 

2 Runde Geburtstage  
Bei jedem runden Geburtstag bei dem die 
Staffelmitglieder eingeladen werden, gibt es ein 
Geschenk bzw. 30€ in bar aus der Staffelkasse. Das gilt 
für Mitglieder und Mitglieder auf Probe. 

 

4 12.05.2004 
(EVS) 

4c Training mit neuen Hunden  
Neue Hunde nehmen zuerst nur am Mittwochstraining 
teil. Erst nach einer Beurteilung kommen sie ins 
Samstagstraining. 

 

3 12.05.2004 
(MV) 

 
Platzordnung  
1. Hunde müssen vor dem Platzbetreten sich gelöst 
haben.  
2. Kein Hund betritt vor dem HF den Platz 
(Rangordnung)  
3. Alle Hunde sind bei Betreten angeleint oder gehen 
'bei Fuß'.  
4. Trainingsanfangszeiten sind unbedingt einzuhalten.  
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5. Die Spielpausen zwischen dem Training bestimmt der 
Ausbildungsleiter, d. h. erst dann dürfen die Hunde frei 
laufen  
6. Wenn eine Gruppe oder Einzelperson mit dem Hund 
arbeitet, kein freies Herumlaufen für andere Hunde.  
7. Jeder hat sich zu orientieren, ob er mit seinem 
Arbeitsverhalten andere Hunde stört (z.B. Schuss, z.B. 
Anzeige, wenn andere Hunde Gehorsam üben).  
8. Bei Auftreten oder Bemerken der Läufigkeit einer 
Hündin ist beim Training für alle Hündinnen eine 
Extragruppe zu bilden. 

2 17.04.2002 
(MV) 

2a Familienmitgliedschaft  
Das dreimonatige Probetraining gilt nur bei aktiver 
Hundeausbildung. Passive Mitglieder können gerne an 
verschiedenen Bereichen als Helfer agieren. Alle 
aufgenommenen Familienmitglieder sind 
stimmberechtigt. Bei uns finden nur noch aktiver 
Mitgliederversammlungen statt. Zur jährlichen JHV 
werden alle Mitglieder eingeladen. 

 

1 23.02.2001 
(Einsatzbe- 
sprechung) 

 
Es sollen nur gesunde, voll einsatzfähige HF und SGH 
zum Einsatz melden, kranke der verletzte Hunde sollten 
nicht in den Einsatz gehen. Läufige Hündinnen??? Sollte 
sich ein HF oder SGH überfordert fühlen oder ist er 
momentan psychisch oder physisch nicht belastbar, 
sollte er sich ehrlich und vertrauensvoll an den EL 
wenden. Ist der Hund erschöpft und nicht mehr 
einsatzfähig, sollte die Suche unterbrochen werden und 
der Hund wird abgelöst. Sollte sich ein HG ein 
Suchgebiet wegen der Größe oder Beschaffenheit nicht 
zumuten, sollte er dies ehrlich sagen. Die Gefahr, ein 
Opfer zu überlaufen und ein Suchgebiet nicht intensiv 
und flächendeckend abgesucht zu haben ist zu groß. 
Vermeidbare Fehler sollten weitgehend ausgeschlossen 
werden. 

 

 


